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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

Rechtssatz

Es steht der Wiederaufnahme nicht entgegen, dass die Abgabenbehörde die Höhe der nicht als Betriebsausgaben

anzuerkennenden Beträge im Schätzungswege (hier: pauschal) angenommen hat.
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